
Ergänzende Vertragsbedingungen TVergG LSA 

Der Bewerber oder die Bewerbergemeinschaft verpflichtet sich im Falle der Auftragserteilung folgende 
ergänzende Vertragsbedingungen zum Gesetz des Landes Sachsen-An- halt zur Sicherung von 
Tariftreue, Sozialstandards und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und 
Vergabegesetz Sachsen-Anhalt - TVergG LSA) zu den § 11, 12, 13, 17 und 18 zu akzeptieren: 

1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiter, dem Auftraggeber auf dessen Verlangen nach § 17

Abs. 1 des TVergG LSA seine Entgeltabrechnungen und die Entgeltabrechnungen des Nach- 

auftragnehmers sowie die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Sozialversiche- 

rungsbeiträgen nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des TVergG LSA und die zwischen Auftragnehmer und

Nachunternehmer abgeschlossenen Werkverträge vorzulegen. Der Auftragnehmer und seine

Nachunternehmer haben ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hin- 

zuweisen. Der Auftragnehmer und seine Nachunternehmer haben nach § 17 Abs. 1 Satz 2 des

TVergG LSA vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten be- 

reitzuhalten.

2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine der Ver- 

pflichtungen nach den § 11 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 und 7, § 12 Satz 2 und § 17 Abs. 2

TVergG LSA, eine Vertragsstrafe in Höhe von 5 % des Auftragswerts dem Auftraggeber zu

zahlen. Bei mehreren Verstößen wird die Summe der Vertragsstrafen 10 % des Auftragswerts

nicht überschritten. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Zahlung der Vertragsstrafe auch für

den Fall, dass der Verstoß durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer oder einen von

diesem eingesetzten Nachunternehmer begangen wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den

Verstoß weder kannte noch kennen musste.

3. Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kündigung des Vertrags berechtigt, wenn der Auftragnehmer
oder seine Nachunternehmer eine der in § 11 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 und 7, § 12 Satz 2
und § 17 Abs. 2 TVergG LSA genannten Vertragspflichten schuldhaft verletzt.

4. Bei Verletzung einer der Vertragspflichten durch den Auftragnehmer, gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 3 Satz 1, Abs. 5 und 7, § 12 Satz 2 und § 17 Abs. 2 TVergG LSA, behält sich der Auftraggeber vor,
den Auftragnehmer von der Öffentlichen Auftragsvergabe für die Dauer von bis zu drei Jahren
auszuschließen. Dies gilt auch für Nachunternehmer. Der § 18 Abs. 3 TVergG LSA findet
entsprechend Anwendung.

5. Der öffentliche Auftraggeber darf Maßnahmen nach Nummer 2 bis 4 dieser Ergänzenden
Vertragsbedingungen unabhängig von der Geltendmachung einer Vertragsstrafe aus anderem
Grunde sowie von der Geltendmachung sonstiger Ansprüche ergreifen.
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